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  Submissionsreglement 

   
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst, gestützt auf die §§ 1, 13 Abs 
1bis und 14 Absatz 2 des Gesetzes über öffentliche Beschaffung 
(Submissionsgesetz/SubG) und auf  § 56 lit. a, des Gemeindegesetz 
vom 16. Februar 1992 
 

 

    
    
§ 1  Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen richtet sich nach der kantonalen 

Submissionsgesetzgebung. 
 

Grundsatz 
 

§ 2 1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

Das Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge der Gemeinde wird von 
der in der Sache zuständige Beschaffungsstelle (Kommission oder 
Verwaltungsstelle) durchgeführt. 
 
Zum Erlass von Verfügungen der Gemeinde (§ 30 Absatz 2 SubG) ist, 
unter Vorbehalt von Absatz 3, die in der Sache zuständige Be-
schaffungsstelle zuständig. 
 
Zur Erteilung des Zuschlages ist zuständig: 
 
a) Alle Behörden mit entsprechender Finanzkompetenz gemäss 
 Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Recherswil. 

 
b) Für alle anderen Aufträge: 
 Der Gemeinderat 

Organisation 

    
§ 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 

Für die Vergabe der Aufträge gelten die folgenden Schwellenwerte und 
Verfahren: 
 

 
 
aufgehoben 
 
Bei Aufträgen, die im freihändigen Verfahren vergeben werden, sind 
nach Möglichkeit 3 Offerten einzuholen, für 

a) Aufträge Bauhauptgewerbe 
ab CHF 10‘000 

b) Aufträge Baunebengewerbe 
ab CHF 3‘000 

c) Aufträge Dienstleistungen 
ab CHF 3‘000 

Festlegung 
der Schwellen-
werte 
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§ 4 1 

 
 

2 

Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
Aufhebung bisherigen Rechts 
Mit dem Inkrafttreten dieses Reglementes treten alle damit in 
Widerspruch stehenden früheren Erlasse ausser Kraft. 

Schlussbe-
stimmungen  

    

    
    
    
    
  Genehmigungen  
    
  Vom Gemeinderat der Einwohnergemeinde Recherswil am 

24.10.2019 beschlossen. 
 
 
Hardy Jäggi   Gabriella Meili 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiberin 
 
 

 

  Von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Recherswil 
beschlossen am 12. Dezember 2019. 
 
 
Hardy Jäggi   Gabriella Meili 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiberin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genehmigungsindex nach Jahr 

Jahr Artikel 

2016 Neues Reglement 

2019 2 Abs 3 a) 
3 Abs 2 

2020 2 Abs 3 
3 Abs 1 
3 Abs 2 
3 Abs 3 

 


